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P R E S S E I N F O R M A T I O N 

 

Gültigkeit der Unterkunftssatzung der Stadt wird gerichtlich überprüft 

Die Stadt Neumünster hat bekanntlich in einer kommunalen Unterkunftssatzung nach § 22a 

ff. SGB II geregelt, bis zu welcher Höhe die Mieten von Beziehern von 

Grundsicherungsleistungen nach dem SGB II (Hartz IV) und SGB XII (vor allem 
Grundsicherung im Alter) übernommen werden. 

Jetzt hat Rechtsanwalt und Fachanwalt für Sozialrecht, Bernd Petersen, Neumünster, beim 

Schleswig-Holsteinischen Landessozialgericht Antrag auf Normenkontrolle nach § 55 a 
Sozialgerichtsgesetz gestellt (Aktenzeichen L 11 AS 24/14 NK). 

SGB-II Leistungsbezieher sind in den vergangenen Tagen vom Jobcenter Neumünster unter 

anderem aufgefordert worden, ihre nach der Satzung angeblich zu hohen Unterkunftskosten 
innerhalb von sechs Monaten durch Umzug oder auf andere Weise zu senken. 

Sollte dies den Beziehern von Sozialleistungen nicht gelingen, bleibt vielen nur noch der 

Auszug auch aus langjährig bewohnten Unterkünften, da ihnen das Jobcenter dann nur noch 

Unterkunftskosten nach den Regelungen der Unterkunftssatzung bewilligt und damit die 
Mieten nicht mehr gezahlt werden können. 

Rechtsanwalt Petersen hält allerdings die Satzung der Stadt Neumünster in wesentlichen 

Punkten für ungültig und geht von einer gleichlautenden Entscheidung des angerufenen 
Gerichtes aus.  

Unter anderem kritisiert Rechtsanwalt Petersen, dass gegenüber den bisherigen Regelungen 

in Neumünster in der Satzung die Wohnflächenzahlen um 5 qm für jede Haushaltsgröße 

abgesenkt wurden, obwohl das Bundessozialgericht noch in 2012 entschieden hatte, dass 
z.B. für 1-Personenhaushalte eine Wohnungsgröße von 50 m² angemessen ist. 

Rechtsanwalt Petersen weist auch auf Entscheidungen des Sozialgerichts Kiel vom 
09.08.2013 und 26.11.2013 hin.  

Danach kann auch die Regelung der Satzung der Stadt zur abweichenden Ermittlung von 
Unterkunftskosten bei unter 25-jährigen keinen Bestand haben.  

Nach dem Sozialgericht Kiel haben auch unter 25-jährige Anspruch auf Anerkennung 

angemessener Unterkunftskosten wie über 25-jährige und dürfen nicht anders behandelt 
werden. 

Erheblichen Bedenken unterliegt nach Auffassung von Rechtsanwalt Petersen auch die 
Regelung der Satzung hinsichtlich der Angemessenheit der Heizkosten. 

Dessen Angemessenheit soll sich danach ausschließlich nach dem jährlich aktualisierten 
bundesweiten Heizspiegel richten. 



Nach der Rspr. des BSG sind allerdings die tatsächlichen Heizkosten nur dann als 

angemessen zu betrachten, sofern nicht Grenzwerte überschritten werden, die ein 

unangemessenes Heizverhalten indizieren.  

Ist diese Grenze nicht überschritten, sind die tatsächlichen Heizkosten als angemessen zu 
betrachten.  

Nur im Falle der Überschreitung dieser Grenze muss der Leistungsempfänger die Möglichkeit 

haben, im konkreten Einzelfall Umstände darzutun, warum seine Aufwendungen gleichwohl 
noch als angemessen anzusehen sind, zB. defekte Heizung, undichte Fenster etc. 

Dieses Recht wird ihm durch die Satzungsregelung verwehrt. 

 


